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Vereinfachtes Verfahren
nach Abschnitt 6
bis 10.000 m2

Berechnungsverfahren mit
Brandlastermittlung
nach Abschnitt 7
(keine Anforderung an tragende Bauteile)
bis 30.000 m2

Seite 22 Seite 23

Berechnungsverfahren 
mit Brandlastermittlung
(mit brandschutztechnisch 
ausreichender Bemessung)
bis 60.000 m2

(erdgeschossig bis 120.000 m2)

Seite 24

Die Industriebaurichtlinie
Verfahren – Übersicht

Der Antragsteller hat bei der Anwendung der
IndBauRL als Technische Baubestimmung 
die Wahl, ob er sich eines Rechenverfahrens
(z. B. nach DIN 18 230-1 oder anerkannten
Metho den des Brandschutzingenieurwesens)
bedient oder ob er unmittelbar die in
Abschnitt 6, Tabelle 1, der IndBauRL in
Ab häng igkeit von der Feuerwiderstands -
klasse der tragenden und aussteifenden
Bauteile, der  Geschossigkeit sowie der
brandschutztechnischen Infrastruk tur
geregelte zulässige  Brandabschnittsfläche
für einen Brandabschnitt akzeptiert. 

Für Rechenverfahren nach Methoden des
Brandschutzingenieurwesens benennt die 
Industriebaurichtlinie in einer normativen 
Anlage zur Richtlinie die Grundsätze und 
Voraussetzungen für die Aufstellung solcher
Nachweise und regelt die Nachweisführung
sowie deren Dokumentation.

Ziel dieser erleichternden Regelungen für
erdgeschossige Industriebauten ist es einer-
seits, im Brandfall hinreichend gute Bedin-
gungen für die Brandbekämpfung zu schaffen,
und andererseits, für den Fall eines mög -
lichen Total schadens keine nicht mehr
sicherheitsrele vanten und damit überzogenen
Anforderungen an die Tragfähigkeit der
Konstruktion zu stellen. Dabei wird in Rech-
nung gestellt, dass auch Bauteile und Kons -
truktionen, die nicht speziell für den Brand-
fall bemessen werden, einen gewissen Feuer-
widerstand aufweisen, der unter den gere -
gelten Randbedingungen im Allgemeinen für
das Erreichen der bauaufsichtlichen Schutz-
ziele ausreicht.

Für mehrgeschossige Industriebauten kann
auf einen qualifizierten Feuerwiderstand 
nicht verzichtet werden, wohl aber wird eine
Redu zierung der Feuerwiderstandsdauer für
zwei- und dreigeschossige Gebäude in genau
festgelegten Grenzen berücksichtigt: Das
Risiko sinkt, wenn die zulässige Fläche
kleiner wird, demzufolge ist auch eine risiko- 
gerechte Abminderung der erforderlichen
Feuerwiderstandsklasse des Tragwerks er -
folgt. Hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer
unterbemessener zwei- und dreigeschossiger
Industriebauten werden entsprechend redu-
zierte Brandab schnittsflächen zugeordnet.

Ziel: 
vereinfachte
Zulassungs -
verfahren

Sicherheitskategorien
IndBauRL 3.9

K 1 Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte ohne 
be sondere Maßnahmen für Brandmeldung und Brandbekämpfung

K 2 Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte 
mit auto matischer Brandmeldeanlage

K 3.1 Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte mit 
auto matischer Brandmeldeanlage in Industriebauten 
mit Werkfeuerwehr in mindestens Staffelstärke;
diese Staffel muss aus hauptamtlichen Kräften bestehen

K 3.2 – mit Werkfeuerwehr in mindestens Gruppenstärke

K 3.3 – mit Werkfeuerwehr mit mindestens 2 Staffeln

K 3.4 – mit Werkfeuerwehr mit mindestens 3 Staffeln

K 4 Brandabschnitte oder Brandbekämpfungsabschnitte 
mit selbsttätiger Feuerlöschanlage



?
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Die Ermittlung der zulässigen Fläche eines
Brandabschnitts oder Brandbekämpfungs-
abschnitts kann mit verschie denen, auf den
Gebäudetyp abzustim menden Verfahren 
erfolgen.

„Vereinfachtes Nachweisverfahren“ ohne
Brandlastermittlung.

„Rechenverfahren“ mit Brandlastermittlung.

Wahl der 
Verfahren

Im Verfahren
nach Abschnitt 6

Im Verfahren
nach Abschnitt 7

Ist die
IndBauRL
anzuwenden?

Mindest -
anforderung
LBO

✗ nein

✓ja

zul.  A G, BBA = 3.000 m2 x F1 x F2 x F3 x F4 x F5

5. Allgemeine Anforderungen        8. Zusätzliche Bauvorlagen       9. Pflichten des Betreibers

Wird die zulässige 
Fläche der Brand abschnitte

bzw. Brandbekämpfungs -
abschnitte eingehalten?

✓ja

✗ nein✗ nein

höhere Sicherheits-
kategorie 

höhere Sicherheits-
kategorie 

und/oderund/oder

Feuerwiderstands-
klasse der tragenden

Bauteile erhöhen

Verbesserung der  äqui -
valenten Branddauer tä
(z. B. Wärmeabzugsfaktor w)

mit Brandlastermittlung

Ermittlung der äquivalenten Branddauer tä nach DIN 18 230

Einstufung des Gebäudes in Sicherheitskategorie (Seite 20)

zulässige Brandbekämpfungs abschnittsfläche
nach Abschnitt 7

ohne
Brandlast ermittlung

zulässige
Brandabschnitts fläche

nach Abschnitt 6 

Ermittlung der
zulässigen Fläche

der Brandabschnitte
nach Tabelle 1

(Seite 22)
(max. 10.000 m2)

Ermittlung der
zulässigen Fläche der

Brand bekämpfungs abschnitte
(keine Anforderungen
an tragende Bauteile)

nach Tabelle 9 (Seite 23)
(max. 30.000 m2)

Ermittlung der
zulässigen Fläche der

Brandbekämpfungsabschnitte 

(max. 60.000 m2;
erdgeschossig 120.000 m2)

anerkannte
Berechnungs-

verfahren
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Tabelle 1 Zulässige Größe der Brandabschnittsfläche in m2

Maximal zulässige Gebäudetiefe

Mindestens erforderlicher Wärmeabzug

Die Industriebaurichtlinie
Verfahren ohne Brandlastermittlung nach DIN 18 230

Im Verfahren nach Abschnitt 7 der Indust rie -
baurichtlinie wird in Abhängigkeit von der
Feuerwiderstandsklasse der tragenden und
aussteifenden Bauteile sowie nach der brand-
schutztechnischen Infrastruktur der baulichen
Anlage (ausgedrückt durch die Sicherheits-
kategorien) die zulässige Brandabschnittsfläche
für einen Brandabschnitt ermittelt.

1) Breite des Industriebaus ≤ 40 m und Wär-
me abzugsfläche (nach DIN 18 230-1)
≥ 5 %.

2) Wärmeabzugsfläche (nach DIN 18 230-1)
≥ 5 %.

3) Für Gebäude geringer Höhe ergibt sich
nach § 25 Abs. 1 i. V. m. § 28 Abs. 2 MBO
eine zulässige Größe von 1.600 m2.

Verfahren nach
IndBauRL 6

Anzahl der Geschosse des Gebäudes

Feuerwiderstandsklasse der tragenden und aussteifenden Bauteile

erdgeschossig
Sicherheits-
kategorie

ohne
Anfor derungen

1.8001)

2.7001)

3.2001)

3.6001)

4.2001)

4.5001)

10.0001)

3.000

4.500

5.400

6.000

7.000

7.500

10.000

8002)3)

1.2002)3)

1.4002)3)

1.6002)3)

1.8002)3)

2.0002)3)

8.5002)3)

1.6002)

2.4002)

2.9002)

3.2002)

3.6002)

4.0002)

8.5002)

2.400

3.600

4.300

4.800

5.500

6.000

8.500

1.2002)3)

1.8002)3)

2.1002)3)

2.4002)3)

2.8002)3)

3.0002)3)

6.5002)3)

1.800

2.700

3.200

3.600

4.100

4.500

6.500

1.500

2.300

2.700

3.000

3.500

3.800

5.000

1.200

1.800

2.200

2.400

2.800

3.000

4.000

K 1

K 2

K 3.1

K 3.2

K 3.3

K 3.4

K 4

F 30 F 30 F 60 F 90 F 60 F 90 F 90 F 90

2-geschossig 3-geschossig 4-geschossig 5-geschossig

Feuerwiderstandsklasse der tragenden und aussteifenden Bauteile

erdgeschossig

Sicherheits-
kategorie

ohne
Anforderungen

40 m keine Begrenzung

keine Begrenzung

K 1 bis K 3.4

K 4

F 30 F 30 F 60 F 90 F 60 F 90 F 90 F 90

2-geschossig 3-geschossig 4-geschossig 5-geschossig

Feuerwiderstandsklasse der tragenden und aussteifenden Bauteile

erdgeschossig

Sicherheits-
kategorie

ohne
Anforderungen

5 % ohne ohne

ohne

5 %5 % ohneK 1 bis K 3.4

K 4

F 30 F 30 F 60 F 90 F 60 F 90 F 90 F 90

2-geschossig 3-geschossig 4-geschossig 5-geschossig
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Tabelle 9

Im Verfahren nach Abschnitt 7 der Indust rie -
baurichtlinie werden auf der Grundlage des
Rechenverfahrens nach DIN 18 230-1
■ die zulässige Fläche und
■ die Anforderungen an die Bauteile

nach den Brandsicherheitsklassen
für einen Brandbekämp   fungsabschnitt
bestimmt.

Zwischenwerte dürfen linear interpoliert 
werden.
1) Die Anforderungen hinsichtlich der 

Wärmeabzugsflächen und der Breite 
des  Industriebaus gelten nicht für Brand -
bekäm pfungs abschnitte der Sicherheits-
kategorie K 4.

* Mindestgröße der Wärmeabzugsflächen
nach DIN 18 230-1.

** Zulässige Breite des Industriebaus.

Zulässige Größe der Flächen von Brandbekämpfungsabschnitten  erdgeschossiger 
Industriebauten ohne Anforderungen an die Feuer widerstands fähigkeit
der tragenden und aussteifenden Bauteile in m2 im Verfahren mit Brandlast -
ermittlung nach DIN 18 230

Verfahren nach
IndBauRL 7

berechnete äquivalente Branddauer tä in Minuten

15

Sicherheits-
kategorie

K 1

K 2

K 3.1

K 3.2

K 3.3

K 3.4

K 4

9.0001)

13.5001)

16.0001)

18.0001)

20.7001)

22.5001)

30.0001)

30

5.5001)

8.0001)

10.0001)

11.0001)

12.5001)

13.5001)

20.0001)

60

2.7001)

4.0001)

5.0001)

5.4001)

6.2001)

6.8001)

10.0001)

90

1.8001)

2.7001)

3.2001)

3.6001)

4.2001)

4.5001)

10.0001)

Wärme-
ab zugsfläche*

Breite**

1 % 2 % 3 % 4 %

80 m 60 m 50 m 40 m

Die Industriebaurichtlinie
Verfahren mit Brandlastermittlung nach DIN 18 230
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Die Industriebaurichtlinie
Verfahren mit Brandlastermittlung nach DIN 18 230

Zulässige Größen der Flächen mit ein- und
mehrgeschossigen Brand bekämpfungs -
ab schnit ten mit brandschutztechnisch aus-
reichender Bemessung in m2 im Verfahren
mit Brandlastermittlung nach DIN 18 230

zur Berücksichtigung der äquivalenten
Brand  dauer aus dem globalen Nachweis
nach DIN 18 230-1:

zur Berücksichtigung der brandschutz  -
techni schen Infrastruktur:

zur Berücksichtigung der Höhenlage des
Fußbodens im untersten Geschoss von ober-
irdischen Brandbekämpfungsabschnitten im
Gebäude, bezogen auf die mittlere Höhe der
für die Feuerwehr zur Brandbekämpfung
anfahrbaren Ebene:

zur Berücksichtigung der Anzahl der
Geschosse des Brandbekämpfungs-
abschnitts: 

zur Berücksichtigung der Ausführung von
Öffnungen in nach den Brandsicherheits -
klassen SKb2 und SKb3 bemessenen Decken
zwischen den Geschossen mehrgeschossiger
Brandbe käm pfungsabschnitte.

Verfahren nach
IndBauRL 7

Formel:

Faktor F1

Faktor F2

Faktor F3

Faktor F4

Faktor F5

zul. A
G, BBA = 3.000 m2 x F1 x F2 x F3 x F4 x F5 ≤ 60.000 m2

Sicherheitskategorie

F 2

Zahl der Geschosse

F 4

Zeile

1

2

4

5

3

Öffnungen in Decken

mit klassifizierten Abschlüssen bzw. Abdichtungen

mit nichtbrennbaren Baustoffen dicht geschlossen

gleich groß übereinander liegend in allen Decken und im Dach,
Gesamtfläche mehr als 10 % der Deckenfläche der Geschosse

zur Durchführung von techn. Einrichtungen, AÖffnung ≤ 30 %; Deckenspalte max. 2 % von AÖffnung

Öffnungen in Decken, die von Position 1 bis 4 nicht erfasst sind

F 5

1,0

0,7

0,4

0,2

0,3

Höhenlage des Fußbodens des
untersten Geschos ses eines 
Brandbekämpfungsabschnitts

F 3

- 1 m

tä 0

F 1

15

3 1,5 1,010

30 60 90

Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden

Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden

mit:

1,0 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 3,5

K 1 K 2 K 3.1 K 3.2 K 3.3 K 3.4 K 4

20 m15 m10 m5 m0 m

1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6

1,0

1

0,8

2

0,6

3

0,5

4

0,4

5

0,3

6

5



Im Rahmen der Rockwool Produktentwicklung
kommt dem vorbeugenden Brandschutz eine
besondere Bedeutung zu. Allein in Deutsch-
land verursachen Gebäudebrände jährlich
Schäden von mehr als einer halben Milliarde
Euro. Dabei kommen Hunderte von Menschen
ums Leben, noch mehr werden verletzt oder
tragen ge sund heitliche Spätfolgen davon. Die
Bela s tungen, die ein Brand für die Umwelt
darstellt, sind eben falls beträchtlich. Wenn
es um die Sicherheit von Menschen und
Gebäuden geht, gelten die weitestgehende
Verwendung von nichtbrennbaren Materialien
und der Einsatz feuerwiderstandsfähiger
Konstruktionen als oberstes Gebot.

Steinwolle-Dämmstoffe tragen aktiv zum 
vorbeugenden baulichen Brandschutz bei. 
Sie sind nichtbrennbar und haben einen
Schmelz punkt von über 1000 °C gemäß 
DIN 4102-17. Gebäudeteile, die mit Steinwolle
gedämmt sind, hemmen im Brandfall die
Ausbreitung der Flammen und helfen daher,
Gebäude und Menschen vor Brandeinwir -
kungen zu schützen. 

Leichte Dachkonstruktionen, einlagige 
Abdichtungen und die Verwendung fahrbarer 
Verarbeitungsgeräte auf dem Dach führten 
zu steigenden Anforderungen an die verwen-
deten Dämmstoffe hinsichtlich der Druck-
festigkeit, der Trittfestigkeit und des 
Trageverhaltens.

Die Deutsche Rockwool trägt dieser Entwick-
lung seit Jahren Rechnung und bietet mit
ihren Dachdämmplatten ein auf die Anwendung
abgestimmtes Produktsortiment an.
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Rockwool Dämmstoffe in Industriebauten

Steinwolle
schützt
Menschen
und Werte

Brandschutz

Standardbrand-
kurve (DIN 4102)

Rockwool
Dämmstoffe für
die Flachdach-
dämmung

MTV-Werft, Wismar – Hardrock II, 61.000 m2

Spanplattenwerk, Nettgau – Durock, 76.000 m2

Continental AG, Korbach – Sanierungsplatte RP-TF, 2.600 m2

unterer Schmelzbe-
reich von Steinwolle

Schmelzpunkt von
Aluminium (658 °C)

Entzündungsbe-
reich von Holz

Schmelzbereich
thermoplastischer
Kunststoffe

0 10 20 30 40 50 60 120 min

Schmelzbereich von
Glasfasern/Defor -
mation dünner
glatter Stahlbleche

1.200 °C

1.000 °C

800 °C

200 °C

400 °C

600 °C
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Damit das nie passiert…

Flash over

Brennendes Abtropfen

Rauchentwicklung

Der bauliche Brandschutz wird maßgeblich
durch die Auswahl der Baustoffe und deren
Anwendung in Konstruktionen wie z. B. in
einem Stahlleichtdach bestimmt. Am Beispiel
eines Dachs ist nachfolgend die prin zipielle
Brandausbreitung dargestellt. Jeder Baustoff
trägt in irgendeiner Form zum Brandgesche-
hen bei, sowohl in positivem (nichtbrennbar)
als auch in negativem Sinn (brennbar). Durch
Angabe der Baustoffklasse oder der Euro-
klasse ist erkennbar, inwieweit ein Baustoff
das Brandgeschehen fördert oder sich eher
neutral verhält.

Bereits bei einem Entstehungsbrand bilden
sich brennbare Gase, die sich unkontrolliert
verbreiten. In Verbindung mit der weiteren
Aufheizung der im Raum befindlichen Ober-
flächen kommt es häufig zu einer explosions-
artigen Entflammung der Gase, die in Sekun den
den gesamten Raum erfasst, dem sog. „Flash
over“. Personen im gesamten Gebäude sind
gefährdet und Löscharbeiten werden lebens-
gefährlich.

Eine Reihe von Baustoffen schmilzt bei den
hohen Temperaturen und tropft brennend ab.
Dies kann zu Sekundärbränden auch in 
anderen Räumen führen. Die Rettung von
Menschen und evtl. Löscharbeiten werden
erschwert oder verhindert.

Viele Baustoffe entwickeln im Brandfall 
enorme Rauchmengen und giftige Gase. Auch
wenn im Gebäude verbliebene Personen dem
Brand nicht direkt ausgesetzt sind, wird ihre
Flucht durch die Sichtbehinderung stark
beeinträchtigt, oft sogar unmöglich.
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Den Prüfverfahren nach europäischer Normung
liegen 3 Brand szenarien mit den daraus
resultierenden Beanspruchungen zugrunde:
■ Kleine Zündquelle (z. B. Streichholz)
■ Einzelner brennbarer Gegenstand

(Single burning item-SBI)
■ Vollbrand

Die Hauptklassen wurden festgelegt durch 
Prüfung im „Room  Corner Test“ nach ISO
9705 nach der Zeit bis zum „Flash over“.

Als zusätzliche Kriterien wurden Brandparal-
lel erscheinungen festgelegt.

Brandverhalten von Baustoffen – Euroklassen

Zuordnung der
Europäischen
Klassen zu den
bauaufsicht -
lichen Begriffen
der Muster -
bauordnung

Hauptklassen

Zuordnung der europäischen Klassifizierung zu den bauaufsichtlichen  Anforderungen

Unterklassen

Euroklassen Zeit bis zum „Flash over“ im „Room Corner Test“

Neue Euroklassen

Bauaufsichtliche
Benennung

Nichtbrennbar •

•

•

•

•

•

•

Schwer
entflammbar

Normal 
entflammbar

Leicht entflammbar

Zusatzanforderungen

kein Rauch
kein brennendes
Abfallen/Abtropfen

Europäische Klasse
nach DIN EN 13 501-1

Baustoffklasse
nach DIN 4102-1

Euroklasse A1

Euroklasse A2

Euroklasse B

Euroklasse C

Euroklasse D

Euroklasse E

Euroklasse F

A1 A1

A2

B1

B2

B3

Kein „Flash over“; Brennwert ≤ 2 MJ/kg

Kein „Flash over“; Brennwert ≤ 3 MJ/kg

Kein „Flash over“

10–20 Minuten

2–10 Minuten

0–2 Minuten

Keine Leistung festgestellt

Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen/Abfallen

Unterklassen/Brandparallelerscheinungen

Keine/kaum
Rauchentwicklung

Kein Abtropfens1 d0

Mittlere
Rauchentwicklung

Begrenztes Abtropfens2 d1

Starke
Rauchentwicklung

Starkes Abtropfens3 d2

B – s1 d0
C – s1 d0

A2 – s1 d1
A2 – s1 d2
B – s1 d1
B – s1 d2
C – s1 d1
C – s1 d2

F

A2 – s1 d0

A2 – s2 d0
A2 – s3 d0
B – s2 d0
B – s3 d0
C – s2 d0
C – s3 d0

A2 – s3 d2
B – s3 d2
C – s3 d2

D – s1 d0
D – s2 d0
D – s3 d0
E

D – s1 d2
D – s2 d2
D – s3 d2

E – d2



DEUTSCHE ROCKWOOL 
Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Postfach 207
45952 Gladbeck
Tel.: +49 (0) 20 43/4 08-4 39
Fax: +49 (0) 20 43/4 08-5 11
www.rockwool.de

Angebote/Auftragsservice
Tel.: +49 (0) 20 43/4 08-2 97/-4 59/-5 19/-5 43    
Fax: +49 (0) 20 43/4 08-5 11/-6 57

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und  unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Druck legung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage,
da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiter entwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse
des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.  Unseren Geschäfts beziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedin-
gungen in der jeweils neuesten  Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung stellen. Wir verweisen insbesondere auf Ziff. VI. dieser Bedingungen, wonach wir für 
Planungs, Beratungs- und Verarbeitungshinweise etc. eine wie auch immer geartete Haftung nur dann übernehmen, wenn wir auf Ihre schriftliche Anfrage hin verbindlich und schriftlich unter
Bezugnahme auf ein bestimmtes, uns  bekanntes Bauvorhaben mitgeteilt haben; in jedem Falle bleiben Sie verpflichtet, unsere Vorschläge unter Einbe ziehung unserer Ware auf die Eignung 
für den von Ihnen vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu untersuchen, ggfs. unter Einbeziehung von Fachingenieuren u.Ä. mehr.

in Zusammenarbeit mit

04
/0

8/
B

D
/8

Kommen Sie zu uns. Wir informieren Sie gerne.

Rockline .de24
Fon: 02043/408-408 • Fax: -401




